
Parkgebührenordnung über gebühren-
pflichtiges Parken in der Stadt Oberhausen
vom 23.05.2019

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrs-
gesetzes (StVG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. März 2003 (BGBl. S. 310, 919), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 430)
geändert worden ist, des § 4 der Verordnung über Zu-
ständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbe-
förderung vom 5. Juli 2016 (GV.NRW. S. 527) und des
Gesetzes zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch
betriebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz - EmoG)
vom 5. Juni 2015 (BGBl. I S. 898) in Verbindung mit § 38
Buchst. b des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen (OBG NW) vom 13.05.1980
(GV. NW S. 528), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur
Anpassung des Polizeigesetzes und des Ordnungsbehör-
dengesetzes vom 18.12.2018 (GV.NRW. S. 741, ber.
2019 S. 23), wird von der Stadt Oberhausen als örtlicher
Ordnungsbehörde gemäß dem Beschluss des Rates der
Stadt Oberhausen vom 20.05.2019 für das Gebiet der
Stadt Oberhausen die folgende Parkgebührenordnung er-
lassen:

§ 1 Gebührenpflicht

Soweit das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen
nur während des Laufs eines Parkscheinautomaten zur
Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden Gebühren
nach § 2 dieser Parkgebührenordnung für die in den An-
lagen aufgeführten Parkräume erhoben. Die die Grenzen
der gebührenpflichtigen Parkräume in den Stadtbezirken
Alt-Oberhausen (Anlage 1 Teile A - C), Sterkrade (Anlage
2) und am Kaisergarten (Anlage 3) verdeutlichenden
Planauszüge sind Bestandteil dieser Verordnung.

Die Gebührenpflicht besteht in den Zeiten von 

- Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr,
- Samstag von 09:00 bis 14:00 Uhr. 

Die Gebührenpflicht im Bereich des Kaisergartens an der
Konrad-Adenauer-Allee, Am Kaisergarten, Schlosspark-
platz und auf dem Parkplatz Konrad-Adenauer-Allee/
Duisburger Straße besteht hiervon abweichend nur in den
Zeiten von 

- Samstag und Sonntag von 09:00 bis 18:00 Uhr.

§ 2 Gebührenhöhe

(1) Für die gebührenpflichtigen Zeiträume wird die Park-
gebühr für die in § 1 aufgeführten Parkräume auf 
0,50 € für jede angefangene halbe Stunde festgesetzt.

(2) Auf den Parkplätzen an der Düppel- / Gewerkschafts-
straße zwischen Christian-Steger-Straße und Helm-
holtzstraße und Friedrich-Karl-Straße / Concordiastra-
ße zwischen Concordiastraße und Torgasse (gegenü-
ber dem DGB-Haus Friedrich-Karl-Straße 24) ist zu-
dem ein Ganztagestarif gegen eine Parkgebühr von
5,00 € je Tag festgesetzt.

(3) Die Zahlung der Parkgebühren kann an den Park-
scheinautomaten mittels Einwerfen von Bargeldmün-
zen und an technisch entsprechend ausgestatteten
Parkscheinautomaten per EC/-Kreditkarte erfolgen.
Zudem ist eine bargeldlose Zahlung der Parkgebühren
mittels Smartphone-App („Handyparken“) über die am
Parkscheinautomaten aufgeführten Smartphone-App
Dienstleister möglich.

(4) Für alle Parkscheinautomaten gemäß § 1 gibt es eine
gebührenfreie Parkzeit von 15 Minuten (sogenannte
„Brötchentaste“). Wer am Verkehr teilnimmt und von
vornherein beabsichtigt, länger als 15 Minuten zu par-
ken, dem werden die 15 Minuten nicht in Abzug ge-
bracht. Hier besteht die Gebührenpflicht ab der ersten
Minute. 

§ 3 Gebührenpflicht bei Elektrofahrzeugen

Elektrofahrzeuge, die nach den Bestimmungen des Elek-
tromobilitätsgesetzes (EmoG) und der Fahrzeug-Zulas-
sungsverordnung (FZV) gekennzeichnet sind, sind von
der Gebührenpflicht nach § 1 sowie der Gebührenhöhe
nach § 2 befreit. Diese Befreiung gilt nur für eine maxima-
le Parkdauer von 4 Stunden und nur, wenn eine Park-
scheibe (Bild 318 der Anlage 3 zu § 42 StVO) gut sichtbar
hinter der Windschutzscheibe des betreffenden Fahrzeu-
ges ausgelegt ist. 

§ 4 Inkrafttreten

Diese Parkgebührenordnung tritt am 01.06.2019 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Parkgebührenordnung vom 01.01.2002
außer Kraft.

Anlagen: 
Gebührenpflichtige Parkräume
-    Gebiet Alt-Oberhausen (Anlage 1)
     - Plan A
     - Plan B
     - Plan C
-    Gebiet Sterkrade (Anlage 2)
-    Gebiet Kaisergarten (Anlage 3)
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Legende

Parkgebühren
1,00 Euro/Stunde

Alt-Oberhausen - Teil A

Gebührenpflichtige Parkräume Oberhausen
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Legende

Parkgebühren
1,00 Euro/Stunde

Alt-Oberhausen - Teil B

Gebührenpflichtige Parkräume Oberhausen
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Legende

Parkgebühren
1,00 Euro/Stunde u. 5 Euro/Tag

Alt-Oberhausen - Teil C

Gebührenpflichtige Parkräume Oberhausen
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Legende

Parkgebühren
1,00 Euro/Stunde

Sterkrade

Gebührenpflichtige Parkräume Oberhausen
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Legende

Parkgebühren
1,00 Euro/Stunde

Kaisergarten

Gebührenpflichtige Parkräume Oberhausen



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung / sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV.NW. 1994, S. 666) in der
zur Zeit gültigen Fassung können Verletzungen von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung /
sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 23.05.2019

Daniel Schranz
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen

Widmung einer Straße

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen Be-
kanntmachung folgende Straße für den öffentlichen Ver-
kehr als Landstraße:

Eugen-zur-Nieden-Ring von Steinbrinkstraße bis
Bahnhofstraße

(Gemarkung Sterkrade, Flur 21, 
Flurstück 617 und 622 teilweise)

Die gesamte zu widmende Fläche ist in dem beigefügten
Lageplan als Anlage zur Widmungsverfügung zeichne-
risch dargestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsge-
richt Düsseldorf, Bastionsstraße 39, 40213 Düsseldorf,
Klage erhoben werden.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle des
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person versehen sein oder
von der verantwortenden Person signiert und auf einem
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55 a Absatz 4
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingun-
gen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017
(BGBl. I S. 3803).

Wird die Klage allerdings schriftlich erhoben, so soll ihr je
eine Abschrift für den Beklagten, den Vertreter des öffent-
lichen Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt wer-
den. Wird die Frist durch das Verschulden eines von
Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen Ver-
schulden als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis

Gemäß § 110 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 JustG NRW ist das
einem Klageverfahren bislang vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Entsprechend der
oben stehenden Rechtsbehelfsbelehrung kann gegen
diesen Bescheid also direkt Klage erhoben werden.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten haben Sie jedoch un-
abhängig hiervon die Möglichkeit, sich vor etwaiger Erhe-
bung einer Klage kurzfristig zunächst mit der im Briefkopf
dieses Bescheides angegebenen Stelle in Verbindung zu
setzen. In vielen Fällen können so etwaige Unstimmig-
keiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben und kann
der Bescheid ggf., insbesondere hinsichtlich etwaiger
offensichtlicher Unrichtigkeiten korrigiert werden, so dass
es einer Klageerhebung nicht mehr bedarf.

Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieses Bescheides wird
durch einen solchen außergerichtlichen Klärungsversuch
allerdings nicht berührt. Die Klagefrist von einem Monat
wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 16.05.2019

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen
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